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lichen Abfdhlug beim KabiSpIag richtig auSzugegalten,
foflte ein BobenauStaufdh oorgenommen roerben. ®ad
fantonale Baubepartement jetgte ftch biefet neuen SSfung
geroogen unb erteilte unter ben üblldjen Bebhtgungen
bie ^uftimmuug zur Bobenabtretung gegen Dften unb

pm BobenauStaufdf) auf ber Sffiegfeite. ®a bte <5. S3. S3,

ben KabiSpIah oertragltch benütsen, roar auch beren @ln<

roißigung nötig, ©le erftärte geh bereit, ein ©tücf non
175 m- beS RabiSplaheS abzutreten unb oerji^tete auf
ben bafür angebotenen, brelecfförmigen Bobenabfchnitt
neben bem ©eletfe.

®le Herren Ard()iteften ©tärHe & Genfer, Herr @at<

tenarchiteft Riaufer unb baS S3auamt ftetiten über bte

gefamte AuSgegaltung ber Anlagen beim KornhauS unb
jroifdjen Rabis= unb Rurplat} auf ©runb ber oon ber
S3auîommiffion gefaxten Befdgüffe einen'Botanfchlag auf.
®iefet roar nldjt als enbgültig unb maggebenb gebaut,
fonbern Ijatte nur ben ©Inn oon allgemeinen ^Richtlinien,
bamit man fid) eher ein S3ilb machen^ fonnte über bte

enbgültige AuSgegaltung ber einzelnen Bauabfchnttte.
®le S3aulommiffion fteflt ben Antrag,'^.[oorläufig einen
Krebit oon 35,000 gt. zu bewilligen, zum Ausbau beS

roeglidf)en SelleS ber ©eepartanlagen. 5Rit btefer ©umme
tonnen folgenbe Arbeiten ausgeführt roetben: Abfdhlug
gegen ben Pag ber ©üter * ©çpebition, Abfclßug unb
Brüftung ber ©eemauer unb für etroa 16,000 g tan ten
gärtnetifdhe Anlagen. ®er ©roge ©emetnberat beroiHigte
biefe ©umme, fo bag mit ben Arbeiten im nächften
gtühfahr begonnen roerben tann.

Uerband$we$en.
SRefoIntio» bed Betbanbed fthweizerif<h<r Cond'

unb ©tunDbegfcet « Bereine. ®er am 13. Januar in
ßüridh oerfammelte gentraloorftanb nahm nach

einläglicher ®iSfuffion folgenbe ßtefolutionan: 1. ®er
ßenlraloorftanb bebauert, bag bte zuftänbigen BunbeS-
behörben über bie HJltetfrage, baS ®tunbung8= unb 5tach'
lagoerfahren Befchlüffe fagten, ohne ben organigerten
HauSeigentümeroorganb oorher zu begrfigen. ®r oer=

langt eine SBertretung in ben etbgenöffifchen Rommiffionen,
roeldje bie gragen, bie ben ©runbbegh betreffen (tote
Panbbrlefe, föilfe für bte ^otelerte ufro.) zu prüfen
haben. 2. ®er 3entraloorganb proteftlert bagegen, bag
einzelne ftäbtifd^e ©emeinbebehörben 3Jltetfchuh > S3erorb=

nungen erliegen, ohne bte totalen £au3befi&erorgani>
fationen zu ben Sßorarbeiten heranzuziehen, unb fonfta-
tiert, bag oon ftäbtifd^en SÔltelfommiffionen mit ber
bunbeSrätlidfjen Berorbnung SJtigbrauch getrieben roirb.
3. ®er Betbanb erflärt etne auSreichenbe eibgenöffifcge
Çilfeleiftung für bie notleibenben Hauseigentümer, fpezieH
auch für bte Hôtellerie als äugerg brlngtich, unb begrügt
lebhaft baS fßogulat Hilter betreffend ©inffihrung ber
Bfanbbrtefe, roeldfje zur Sanierung beS HppothefenmarfteS
fo rafdf) als möglich eingeführt roerben follten.

Baumelger*Betöan5 Bafel. 3n ber Berfammlung
oom 10. Januar roibmete ber päfibent bem oerbienten
©hfenmitgliebe Herrn gr. Uebelin fei. einen eljtenben
SR a thru f. ®ie Berfammlung biStutterte hierauf bie mit
bem S3aubepartement unb bem Ingenieur« unb 3lrt%itef»
teroBerein fdhroebenben Unterhanblungen betr. bie Auf*
gellung eines ©enerattarifeS für baS Bau«
geroerbe im allgemeinen unb gab bem SSorganbe bie

nötigen Kompetenzen, um bie Betelnbarungen balbmög*
lidhft zum Abfdhluffe zu brtngen. ®en SOliigliebern beS

Baumetger=BerbanbeS geht nunmehr eine ArbeitSmatrifel
zur SSerfügung, bie ihnen gegattet, geh in allen Sohn*
unb Arbeitstagen auf telephonifdjem SBege jebe roünfch'
bare AuSfunft zu oerfchaffen. ©inet Anregung aus bem

Borganbe, ben arbeitSlofen ©teinhauern babuwh

Berbieng zu oerfegaffen, bag Bruchftetne in S3or«

bearbeitung oetgeben roerben, rourben aus ber Berfa«""'
lung entgegengehalten, bag mit iRfidtgdht auf Me begeh«"®«

©efrtergefahr ber (Steine baS IRigfo zu grog unb ber

bezroeette Borteil burch ben entgegenben 5tachtelt meh*

als aufgeroogen roürbe. AuS biefem ©runbe mugte tue

roohlgemetnte Anregung letber falten gelaffen roerben.

SJtittelganbdtagung. Pan fchreibt ber „5t. 8- 8-"'
®roh fehr unerfreulicher SBBitterung roieS bte am 13. 3""-
im „Hotel Hecht" in Appenzell abgehaltene etge
innertßobifche PittelganbStagung einen »«'

frtebigenben Befuch auf. 2118 Vertreter ber 5tegietu"0
roaren bie SSorfteher beS Qnbufttte« unb beS Sanbroitt'
fdhaftSbepartementS erfdhlenen. 5tad)bem ber Sßröfibetit
beS QnitiatioïomiteeS, Stichler ©nzler, bie SSerfamm'

lung unb ben ^Referenten begrügt unb auf bte 5totroen'

bigfeit beS öufammenfthluffeS beS StRittelganbeS in unferm
Kanton hiu9«miefen hutte, erteilte er bem ^Referenten,

KantonSrat Schirm er oon ©t. ©aßen, baS 2Bort.

®tefer bot in etnem mehr als zwet ©tunben bauernben

SReferate ein gerichtliches 93ilb ber ©ntroieflung uttb

93ebeutung beS SJtittetganbeS (Hanbroerf unb ©eroerbe,

Hanbel unb ßanbroirtfehaft), legte bie ©rünbe für beffe«

Dcganifation flar unb erteilte hierauf über bie einzelne"

ißrogrammpunfte, bie oerroirfttcht roetben mflffen, 3lup

fchlug. Dbroohl eine ®iSfuffion ntcht einfegte, berote®

both bet reichlich gefpenbete SSetfaß, bag man ben 2tu®'

führungen beipgidjjtete unb bie 5lotroenbigfeit beS 8"'
fammenfchluffeS auch i" uttfetm Ranton ertannte. 3"
nädjget Seit roirb eine 2lbgeorbnetenoerfammlung bet

S3erufS'S3erbänbe über bie 2lu8führung ber einzelne"

ißrogrammpunfte entfdhetben, roobei bann audh bte enb'

gültige S3erf<hmelzung mit ber augetrhobifchen SDRittel-

ganbSorganifation geregelt roetben bflrfte.

3ur 5rojt 1er Mrilligtwg der Meftcn
für ben fleinmofinungsdau

berietet Herr SanbeSroohnungS-gnfpeftor ©regfdhel'
®armgabt :

®aS hegifdhe SDRlnigerium beS Innern hat unterm
30. Quit 1917 eine 33erfügung erlaffen, bte eine S3«*'

bißigung ber S3aufogen für ben KletnroohnungSbau ef
grebt. ®ie ©rletdhterungen gnb gtunbfäglidh für
unb Bmetfamilienhüufer oorgefehen unb ge gnb geeignet'
bie ©rbauung foldher Häufer in roeitgehenbem 3Jlage î"
förbetn. Schon früher hat baS SSRlnigerium gets Jet«
2lugenmerf barauf gerichtet, bag an Steße oeralteter 33ot'

fdgriften in ber SanbeSbauorbnung unb in DrtSbaufah'

ungen bei 5teubauten bie neuzeitlichen gorbetungen J"*

©eltung famen. QnSbefonbere ig bteS auch gefdhehe"
bem neuen ©ntrourfe zu einer SanbeSbauorbnung, begef

gertiggeßung leibet burch hen Krieg unterbrochen wu*®*-

®te SSerfügung roetg barauf lg", bag bie richly
Ausarbeitung eines Bebauungsplanes eS einer ©emei"®®

ermöglicht, im grogen zu fparen. ®te SOBohnolertel f"*
RleinhauSbauten gnb ber gegebene Pah für bte Ama0"

fogenannter ©artengragen. Hier fann bte Stragem
breite bis auf 5 m heruntergehen, fettlich erhöhte
fteige gnb babei unnötig, eS genügen gepgagerte 5ß""e.
auf beiben ©etten ober In ber SRitte. Bei frozm ©treet«

mit einfettigem gahroetfehr unb bei ©tragen an H^"£®
mit AuSroeidhplähen, bte nur einfettig bebaut werfe
foüen, genügen fogar 4 m ©tragenbrette.

©troaige Botgärten foßen inbegen in nicht z« ge«t«0*

®tefe, am hegen ntdht unter 5 m angenommen werbe
^

©tatt ihrer roäre auch bie Anlage oon einfachen gr""'

5tk Jllustr. schweiz. Handw Zeitung („Meisterblatt")

lichen Abschluß beim Kabisplatz richtig auszugestalten,
sollte ein Bodenaustausch vorgenommen werden. Das
kantonale Baudepartement zeigte sich dieser neuen Lösung
gewogen und erteilte unter den üblichen Bedingungen
die Zustimmung zur Bodenabtretung gegen Osten und

zum Bodenaustausch auf der Westseite. Da die S. B. B.
den Kabisplatz vertraglich benützen, war auch deren Ein-
willigung nötig. Sie erklärte sich bereit, ein Stück von
175 m" des Kabisplatzes abzutreten und verzichtete auf
den dafür angebotenen, dreieckförmigen Bodenabschnttt
neben dem Geleise.

Die Herren Architekten Stärkte à Renfer, Herr Gar-
tenarchitekt Klauser und das Bauamt stellten über die

gesamte Ausgestaltung der Anlagen beim Kornhaus und
zwischen Kabis- und Kurplatz auf Grund der von der
Baukommisfion gefaßten Beschlüsse einen'Voranschlag auf.
Dieser war nicht als endgültig und maßgebend gedacht,
sondern hatte nur den Sinn von allgemeinen Richtlinien,
damit man sich eher ein Bild machen^ konnte über die

endgültige Ausgestaltung der einzelnen Bauabschnitte.
Die Baukommission stellt den Antrag,"^vorläufig einen
Kredit von 35.000 Fr. zu bewilligen, zum Ausbau des
westlichen Teiles der Seeparkanlagen. Mit dieser Summe
können folgende Arbeiten ausgeführt werden: Abschluß
gegen den Platz der Güter-Expedition, Abschluß und
Brüstung der Seemauer und für etwa 16.000 Franken
gärtnerische Anlagen. Der Große Gemeinderat bewilligte
diese Summe, so daß mit den Arbeiten im nächsten

Frühjahr begonnen werden kann.

0erbaM««eii.
Resolution des Verbandes schweizerischer HauS-

und Grundbesitzer-Vereine. Der am 13. Januar in
Zürich vmsammelte Zentralvorstand nahm nach

einläßlicher Diskussion folgende Resolution an: 1. Der
Zentraloorstand bedauert, daß die zuständigen Bundes-
behörden über die Mietfrage, das Ttundungs- und Nach-
laßverfahren Beschlüsse faßten, ohne den organisierten
Hauseigentümervorstand vorher zu begrüßen. Er ver-
langt eine Vertretung in den eidgenössischen Kommissionen,
welche die Fragen, die den Grundbesitz betreffen (wie
Pfandbriefe, Hilfe für die Hotelerie usw.) zu prüfen
haben. 2. Der Zentralvorstand protestiert dagegen, daß
einzelne städtische Gemeindebehörden Mietschutz - Verord-
nungen erließen, ohne die lokalen Hausbesttzerorgani-
sationen zu den Vorarbeiten heranzuziehen, und konsta-
tiert, daß von städtischen Mietkommissionen mit der
bundesrätlichen Verordnung Mißbrauch getrieben wird.
3. Der Verband erklärt eine ausreichende eidgenössische
Hilfeleistung für die notleidenden Hauseigentümer, speziell
auch für die Hôtellerie als äußerst dringlich, und begrüßt
lebhaft das Postulat Hirter betreffend Einführung der
Pfandbriefe, welche zur Sanierung des Hypothekenmarktes
so rasch als möglich eingeführt werden sollten.

Baumeister-Verband Basel. In der Versammlung
vom 10. Januar widmete der Präsident dem verdienten
Ehrenmitgliede Herrn Fr. Uebelin sel. einen ehrenden
Nachruf. Die Versammlung diskutierte hierauf die mit
dem Buudepartement und dem Ingenieur- und Architek-
ten-Verein schwebenden Unterhandlungen betr. die Auf-
stellung eines Generaltarises für das Bau-
gewerbe im allgemeinen und gab dem Vorstande die

nötigen Kompetenzen, um die Vereinbarungen baldmög-
lichst zum Abschlüsse zu bringen. Den Mitgliedern des
Baumeister-Verbandes steht nunmehr eine Arbeitsmatrikel
zur Verfügung, die ihnen gestattet, sich in allen Lohn-
und Arbeitsfragen auf telephonischem Wege jede wünsch-
bare Auskunft zu verschaffen. Einer Anregung aus dem

Vorstande, den arbeitslosen Steinhauern dadurch

Verdienst zu verschaffen, daß Bruchsteine in Vor'

bearbeitung vergeben werden, wurden aus der Versamm-

lung entgegengehalten, daß mit Rücksicht auf die bestehende

Gefrtergefahr der Steine das Risiko zu groß und der

bezweckte Vorteil durch den entstehenden Nachteil mehr

als aufgewogen würde. Aus diesem Grunde mußte die

wohlgemeinte Anregung leider fallen gelassen werden.

Mittelstandstagung. Man schreibt der „N. Z. Z-"'
Trotz sehr unerfreulicher Witterung wies die am 1?. JoN'
im „Hotel Hecht" in Appenzell abgehaltene erste

innerrhodische Mittelstandstagung einen be-

friedigenden Besuch auf. Als Vertreter der Regierung

waren die Vorsteher des Industrie- und des Landwirt-
schaftsdepartements erschienen. Nachdem der Präsident
des Initiativkomitees, Richter Enzler, die Versamm-
lung und den Referenten begrüßt und auf die Notwen-
digkeit des Zusammenschlusses des Mittelstandes in unserm

Kanton hingewiesen hatte, erteilte er dem Referenten,
Kantonsrat Schirm er von St. Gallen, das Wort.
Dieser bot in einem mehr als zwei Stunden dauernden

Referate ein geschichtliches Bild der Entwicklung und

Bedmtung des Mittelstandes (Handwerk und Gewerbe,

Handel und Landwirtschaft), legte die Gründe für dessen

Organisation klar und erteilte hierauf über die einzelnen

Programmpunkte, die verwirklicht werden müssen, Aus'

schluß. Obwohl eine Diskussion nicht einsetzte, bewies

doch der reichlich gespendete Beifall, daß man den Aus-

führungen beipflichtete und die Notwendigkeit des Zu'
sammenschlusses auch in unserm Kanton erkannte. In
nächster Zeit wird eine Abgeordnetenversammlung der

Berufs-Verbände über die Ausführung der einzelnen

Programmpunkte entscheiden, wobei dann auch die end-

gültige Verschmelzung mit der außerrhodischen Mittel-
standsorganisation geregelt werden dürfte.

Zur ÄW der BerMlWg der BauWen

siir den KleimnhniWidm
berichtet Herr Landeswohnungs-Jnspektor Gretzschel,
Darmstadt:

Das Heffische Ministerium des Innern hat unterm
30. Juli 19l7 eine Verfügung erlassen, die eine Ver-

billigung der Baukosten für den Kletnwohnungsbau er-

strebt. Die Erleichterungen sind grundsätzlich für Ein-
und Zweifamilienhäuser vorgesehen und sie sind geeignet,

die Erbauung solcher Häuser in weitgehendem Maße zu

fördern. Schon früher hat das Ministerium stets sew

Augenmerk darauf gerichtet, daß an Stelle veralteter Vor-
schriften in der Landesbauordnung und in Ortsbausatz'

ungen bei Neubauten die neuzeitltchen Forderungen M
Geltung kamen. Insbesondere ist dies auch geschehen m

dem neuen Entwürfe zu einer Landesbauordnung, desse"

Fertigstellung leider durch den Krieg unterbrochen wurde.

Die Verfügung weist daraus hin, daß die richtige

Ausarbeitung eines Bebauungsplanes es einer Gemeinde

ermöglicht, im großen zu sparen. Die Wohnviertel stw

Kleinhausbauten sind der gegebene Platz für die Anlage

sogenannter Gartenstraßen. Hier kann die Straßen-
breite bis auf 5 m heruntergehen, seitlich erhöhte Mp
steige sind dabei unnötig, es genügen gepflasterte Rinne

auf beiden Seiten oder in der Mitte. Bei kmzm Strecke

mit einseitigem Fahrverkehr und bei Straßen an Hâug-
mit Ausweichplätzen, die nur einseitig bebaut werde

sollen, genügen sogar 4 m Straßenbreite. „
Etwaige Vorgärten sollen indessen in nicht zu gerw^

Tiefe, am besten nicht unter 5 m angenommen werde '

Statt ihrer wäre auch die Anlage von einfachen grüne
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